
Deutscher Bundestag 
4. Wahlperiode Drucksache IV,  24 

Der Bundesminister der Finanzen 

II B/1 - Bes 0340 - 265/61 
Bonn, den 18. November 1961 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Betr. : Nachträgliche Mitteilung von der Veräußerung der 
bundeseigenen Ölbehälteranlage nebst einem Teil 
des angrenzenden Freigeländes in Ostermoor am Nord-
Ostsee-Kanal im Kreis Süderdithmarschen 

Bezug : § 47 Abs. 3 der Reichshaushaltsordnung in Verbindung 
mit § 3 der Anlage 3 der Reichswirtschaftsbestimmungen, 
§ 3 Abs. 2 des Haushaltsgesetzes 1961 

Anlage : Formblattmäßiger Antrag 

Der Bundesminister für wirtschaftlichen Besitz des Bundes 
hat namens der Bundesrepublik Deutschland die 29 ha 61 a 
97 qm große Ölbehälteranlage und Freigelände der früheren 
Kriegsmarine in Ostermoor am Nord-Ostsee-Kanal zum Preise 
von 2 634 300 DM an die Mineralöl- und Asphaltwerke AG 
(MAWAG) veräußert. Die MAWAG nutzt die Anlage seit 
dem Jahre 1949 als Pächterin u. a. zur Einlagerung von Olen 
und Fetten, Teeren und Teerprodukten. 

Der Kaufpreis ist im Einvernehmen mit dem Bausachverstän-
digen des Bundesministers für wirtschaftlichen Besitz des 
Bundes festgesetzt worden. Er wird bei der Auflassung ge-
zahlt. Grunderwerbskosten und Steuern, die aus Anlaß des 
Verkaufs zu entrichten sind, trägt die Käuferin. 

Das Grundstück ist für den Bund entbehrlich. 

Die vorherige Zustimmung des Bundestages zum Verkauf 
konnte aus zwingenden Gründen nicht eingeholt werden. Die 
Wasser- und Schiffahrtsdirektion Kiel muß den Nord-Ostsee-
Kanal aus Sicherheitsgründen von Löschanlagen freihalten. 
Sie hat erreicht, daß ein landeseigener Ölhafen in Brunsbüttel-
koog gebaut worden ist. Nachdem neuerdings auch die B. P. 
einen eigenen Werkhafen in Rendsburg errichtet hat, ist die 
MAWAG das einzige Unternehmen, welches seine feuerge-
fährlichen Ladungen noch im Kanal löscht. 

Die MAWAG hat ein berechtigtes Interesse daran, ihr Betriebs-
grundstück, das sie jetzt pachtweise nutzt, zu kaufen, bevor sie 
damit beginnt, aus eigenen Mitteln 2,5 Mio DM zum Bau 
eines Olhafens zu investieren. 
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Der immer stärker werdende Kanalverkehr, der z. Z. einen 
Tagesdurchschnitt von 250 Schiffen erreicht, läßt keinen Auf-
schub bei der Beseitigung der Gefahrenquelle zu. Ich habe 
dem Verkauf des Betriebsgrundstücks gemäß § 47 Abs. 3 der 
Reichshaushaltsordnung mit § 57 der Reichswirtschaftsbestim-
mungen und § 3 Abs. 4 der Anlage 3 der Reichswirtschafts-
bestimmungen zugestimmt, damit dem Bund durch eine Ver-
zögerung des Hafenbaues keine Nachteile entstehen. 

Gemäß § 47 Abs. 3 der Reichshaushaltsordnung erlaube ich 
mir Kenntnis von der Veräußerung zu geben. 

In Vertretung 

Hettlage 
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Antrag 

auf nachträgliche Zustimmung des Bundestages und Bundesrates 
zur Veräußerung von Grundstücken 

(§ 3 Abs. 5 der Anlage 3 der Reichswirtschaftsbestimmungen) 

Bezeichnung 
und Beschreibung 
des Grundstücks 
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